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RS OGH 1938/6/15 2Ob398/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1938

Norm

JN §55

ZPO §227 II

Rechtssatz

Die Forderung der Entbindungskosten und Verp7egungskosten gemäß § 167 ABGB und die Forderung für die von der

Mutter für das Kind aufgewendeten Unterhaltskosten gemäß § 1024 ABGB beruhen auf einem verschiedenen

Rechtsgrund und stehen nur in einem tatsächlichen Zusammenhang.
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